
Beschluss: 
 
Die nachfolgende, am 13.09.2016 unter TOP 1.4.2 gefasste Dringliche Entscheidung 
des Haupt- und Finanzausschusses nach § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW wird gemäß Satz 
3 genehmigt: 
 

„Die außerplanmäßige Auszahlung und Mittelbereitstellung in Höhe von 
216.726,31 € im Finanzplan 2016 bei der Investitionsmaßnahme 
5.100.243.700.500 / "5. BA Hochstraße Ost“ wird im Rahmen einer dringli-
chen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW genehmigt. Die 
notwendige Deckung dieser Überschreitung erfolgt über Wenigerauszah-
lungen in Höhe von 163.077,09 € beim Planansatz 5.100.255.700.300 / 
„Kanalumverlegung Biesenbach„ und in Höhe von 53.649,22 € beim Plana-
nsatz 5.100.235.700.400 / „Transportsammler Klaswipper“.“ 
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